5. MAI 1997 - Gesetz über die Koordinierung der föderalen Politik 
der nachhaltigen Entwicklung

(offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 4. Februar 1998)
Konsolidierung

Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:
- Artikel 85 des Programmgesetzes vom 30. Dezember 2001 (Belgisches Staatsblatt vom 20. August 2002),

- Artikel 353 des Gesetzes vom 20. Juli 2006 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (Belgisches Staatsblatt vom 15. Februar 2007),

- Artikel 347 des Programmgesetzes (I) vom 27. Dezember 2006 (Belgisches Staatsblatt vom 1. Juni 2007),

- das Gesetz vom 30. Juli 2010 zur Abänderung des Gesetzes vom 5. Mai 1997 über die Koordinierung der föderalen Politik der nachhaltigen Entwicklung (I) (Belgisches Staatsblatt vom 15. April 2011),
- das Gesetz vom 30. Juli 2010 zur Einführung einer Nachhaltigkeitsprüfung in das Gesetz vom 5. Mai 1997 über die Koordinierung der föderalen Politik der nachhaltigen Entwicklung (II) (Belgisches Staatsblatt vom 15. April 2011),
- das Gesetz vom 12. November 2012 zur Abänderung von Artikel 12 des Gesetzes vom 5. Mai 1997 über die Koordinierung der föderalen Politik der nachhaltigen Entwicklung (Belgisches Staatsblatt vom 15. Januar 2013),
- Artikel 136 des Gesetzes vom 17. Juni 2013 zur Festlegung steuerrechtlicher und finanzieller Bestimmungen und von Bestimmungen über die nachhaltige Entwicklung (Belgisches Staatsblatt  vom 19. August 2013),
- Artikel 9 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung (Belgisches Staatsblatt vom 13. Februar 2014),
- das Gesetz vom 15. Januar 2014 zur Abänderung der Kapitel I und II des Gesetzes vom 5. Mai 1997 über die Koordinierung der föderalen Politik der nachhaltigen Entwicklung 20140115 - Gesetz (Belgisches Staatsblatt vom 1. April 2014).
Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden. 
5. MAI 1997 - Gesetz über die Koordinierung der föderalen Politik
der nachhaltigen Entwicklung
KAPITEL I - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine Angelegenheit, die in Artikel 78 der Verfassung erwähnt ist.


Art. 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes ist zu verstehen unter:


1. [nachhaltiger Entwicklung: die Entwicklung, die den Bedürfnissen der jetzigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ihre Durchführung erfordert einen Änderungsprozess, durch den die Nutzung der Ressourcen, der Verwendungszweck der Investitionen, die Ausrichtung der technologischen Entwicklung und die institutionellen Strukturen sowohl den heutigen als auch den künftigen Bedürfnissen angepasst werden,]

2. […]

3. [Minister: der für nachhaltige Entwicklung zuständige Minister oder Staatssekretär,]

4. Rat: der Föderale Rat für Nachhaltige Entwicklung,


5. Kommission: die Interministerielle Kommission für Nachhaltige Entwicklung,


6. Föderalem Planbüro: das Föderale Planbüro, das durch das Gesetz vom 21. Dezember 1994 zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen geschaffen worden ist,

[7. Dienst: der öffentliche Dienst, der vom König mit der Vorbereitung und der Koordinierung der Umsetzung der Politik der nachhaltigen Entwicklung beauftragt worden ist,]


[8. Zyklus der föderalen Pläne und Berichte in Sachen nachhaltige Entwicklung: der periodische Planungs- und Berichterstattungsmechanismus sowie der Beratungsprozess, so wie er durch vorliegendes Gesetz eingeführt wird, die auf eine kontinuierliche Verbesserung der Qualität des politischen Prozesses der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet sind. Dieser Zyklus bildet die föderale Strategie für nachhaltige Entwicklung und zielt auf die vollständige Umsetzung der UN-Konferenzen zur nachhaltigen Entwicklung im Anschluss an die Konferenz von Rio im Jahr 1992 ab,]


[9. Nachhaltigkeitsprüfung: die Prüfung der Nachhaltigkeit der Beschlüsse, das heißt die Methode, anhand der vor entgültiger Beschlussfassung untersucht wird, welche Auswirkungen eine vorgeschlagene Politik kurz-, mittel- und langfristig im sozialen, ökonomischen und ökologischen Bereich und auf die Einnahmen und Ausgaben des Staates in Belgien und im Ausland haben kann,]


[10. Referenzzeitraum: Zeitraum von fünf Jahren, für den Richtziele für die Ausführung der langfristigen strategischen Vision für eine nachhaltige Entwicklung festgelegt werden.]

[Art. 2 einziger Absatz Nr. 1 ersetzt durch Art. 3 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010); einziger Absatz Nr. 2 aufgehoben durch Art. 4 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010); einziger Absatz Nr. 3 ersetzt durch Art. 5 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010); einziger Absatz Nr. 7 eingefügt durch Art. 6 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010); einziger Absatz Nr. 8 eingefügt durch Art. 7 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010); einziger Absatz Nr. 9 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 30. Juli 2010 (II) (B.S. vom 14. Oktober 2010); einziger Absatz Nr. 10 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 15. Januar 2014 (B.S. vom 4. Februar 2014)]
[KAPITEL I/1 - Langfristige strategische Vision für eine nachhaltige Entwicklung
[Kapitel I/1 mit Art. 2/1 eingefügt durch Art. 8 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]

Art. 2/1 - Der König legt nach einer Parlamentsdebatte und mit der organisierten Zivilgesellschaft die langfristige föderale strategische Vision für eine nachhaltige Entwicklung, nachstehend "langfristige Vision" genannt, durch einen im Ministerrat beratenen Erlass fest.


Die langfristige Vision umfasst die langfristigen Ziele, die die Föderalregierung in der jeweils von ihr geführten Politik verfolgt. Sie ist dem durch vorliegendes Gesetz eingeführten Zyklus der föderalen Pläne und Berichte in Sachen nachhaltige Entwicklung übergeordnet. Sie dient als Referenzrahmen für die Tätigkeiten der Kommission, des Dienstes und des Föderalen Planbüros. Sie bestimmt zudem eine Reihe von Indikatoren, die es ermöglichen, Rechenschaft über die Erreichung dieser Ziele abzulegen.


Diese langfristige Vision soll eine Antwort auf die Verpflichtungen bieten, die Belgien auf internationaler und europäischer Ebene eingegangen ist.


Bei der Vorbereitung des Vorentwurfs des Plans kann die Kommission dem Minister gleichzeitig einen Entwurf übermitteln, mit dem die langfristige Vision auf der Grundlage der Entwicklung der Verpflichtungen, die Belgien eingegangen ist, und auf der Grundlage des Berichts aktualisiert worden ist.


Die in Absatz 1 erwähnte Verpflichtung verfällt, wenn die Gesetzgebenden Kammern einem Zusammenarbeitsabkommen im Sinne von Artikel 92bis § 1 des Sondergesetzes zur Reform der Institutionen zustimmen, der eine langfristige föderale Vision für eine nachhaltige Entwicklung umfasst.]
KAPITEL II - Föderaler Plan für nachhaltige Entwicklung

Art. 3 - [Ein föderaler Plan für nachhaltige Entwicklung, nachstehend "Plan" genannt, wird […] insbesondere unter Berücksichtigung des föderalen Berichts, so wie er in Artikel 7 erwähnt ist, aufgestellt.


In diesem Plan werden die Maßnahmen bestimmt, die auf föderaler Ebene einerseits zur Erfüllung der internationalen und europäischen Verpflichtungen und andererseits zur Erreichung der in der langfristigen Vision festgelegten Ziele ergriffen werden.


[Der Plan wird für den Referenzzeitraum festgelegt und umfasst:]

1. die Richtziele in Bezug auf die Aktionen, die vor Ablauf des Plans durchzuführen sind,


2. Zwischenziele, die vor Ablauf des Plans zur Erfüllung internationaler Verpflichtungen zu erreichen sind,


3. Leitlinien für die föderalen öffentlichen Dienste,


4. Aktionen für die interministerielle Zusammenarbeit,


5. den für das Monitoring des Plans eingerichteten Überwachungsmechanismus.]
[Art. 3 ersetzt durch Art. 9 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010); Abs. 1 abgeändert durch Art. 3 Nr. 1 des G. vom 15. Januar 2014 (B.S. vom 4. Februar 2014); Abs. 3 einleitende Bestimmung ersetzt durch Art. 3 Nr. 2 des G. vom 15. Januar 2014 (B.S. vom 4. Februar 2014)]

Art. 4 - [§ 1 - Der Vorentwurf des Plans wird von der Kommission vorbereitet. Die Kommission lässt ihn dem Minister zukommen, der ihn dem Ministerrat zur Beratung vorlegt.


Anschließend legt der Minister den Vorentwurf des Plans im Namen des Ministerrates gleichzeitig den Gesetzgebenden Kammern, den Räten und den Regierungen der Regionen und Gemeinschaften vor.


§ 2 - Nach Stellungnahme der Kommission legt der König die Modalitäten für die Befragung der Bevölkerung bei der Vorbereitung des Vorentwurfs fest.


§ 3 - Binnen sechzig Tagen nach Mitteilung des Vorentwurfs des Plans teilt der Rat seine mit Gründen versehene Stellungnahme zum Vorentwurf mit.


§ 4 - Binnen sechzig Tagen nach Ablauf der in § 3 erwähnten Frist untersucht die Kommission die abgegebenen Stellungnahmen und fertigt den Planentwurf an. Sie leitet die Stellungnahmen und den Planentwurf an den Minister weiter, der sie dem Ministerrat vorlegt.]
[Art. 4 ersetzt durch Art. 10 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]

Art. 5 - [Der König legt den Plan durch einen im Ministerrat beratenen Erlass fest. Er gibt die Gründe an, weshalb von den einstimmigen Stellungnahmen des Rates abgewichen worden ist. Der Plan wird im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.


Der König legt die Modalitäten für die Verbreitung und Bekanntmachung des Plans fest.]
[Art. 5 ersetzt durch Art. 11 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]

Art. 6 - [Jeder neue Plan wird binnen zwölf Monaten nach der Einsetzung einer Regierung im Anschluss an die vollständige Erneuerung der Abgeordnetenkammer festgelegt.


Wenn die Einsetzung einer Regierung auf die Erneuerung der Abgeordnetenkammer infolge ihrer vorzeitigen Auflösung folgt, kann der König in Abweichung vom vorhergehenden Absatz beschließen, den laufenden Plan beizubehalten.


Jeder laufende Plan bleibt bis zur Festlegung des neuen Plans gültig.]
[Art. 6 ersetzt durch Art. 4 des G. vom 15. Januar 2014 (B.S. vom 4. Februar 2014)]

[Art. 6/1 - [Jeder Minister und Staatssekretär der Regierung erstellt in seinem jährlichen allgemeinen Richtlinienplan ein Kapitel über die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen der verschiedenen geplanten Maßnahmen und Realisierungen, die mit dem föderalen Plan verbunden sind.]]

[Art. 6/1 eingefügt durch Art. 13 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010) und ersetzt durch Art. 5 des G. vom 15. Januar 2014 (B.S. vom 4. Februar 2014)]
KAPITEL III - Föderaler Bericht über die nachhaltige Entwicklung

Art. 7 - [Das Föderale Planbüro erstellt einen föderalen Bericht über die nachhaltige Entwicklung, nachstehend "Bericht" genannt.


Dieser Bericht wird im Laufe des Zyklus in zwei Teilen veröffentlicht:


1. Teil "Sachstand und Beurteilung": Sachstand und Beurteilung der bestehenden Situation und der Politik, die in Sachen nachhaltige Entwicklung zur Erreichung der in der langfristigen Vision festgelegten Ziele geführt wird,


2. Teil "Vorausschau": Vorausschauverfahren, das die voraussichtlichen Entwicklungen angesichts der Entwicklungen auf europäischer und internationaler Ebene aufzeigt und alternative Szenarien für nachhaltige Entwicklung zur Erreichung der in der langfristigen Vision festgelegten Ziele enthält.


Mindestens fünfzehn Monate vor Ende der Laufzeit des Plans wird der Teil "Sachstand und Beurteilung" veröffentlicht.


Auf Vorschlag des Ministers, zu dessen Zuständigkeitsbereich die nachhaltige Entwicklung gehört, kann der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Elemente angeben, die im Bericht vorkommen müssen.]
[Art. 7 ersetzt durch Art. 14 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]

Art. 8 - [Der Bericht wird dem Minister und der Kommission mitgeteilt, die ihn dem Ministerrat, den Gesetzgebenden Kammern, den Räten und den Regierungen der Gemeinschaften und Regionen und allen offiziellen internationalen Organisationen übermittelt, an denen unser Land teilnimmt und die aus der Konferenz von Rio hervorgehen oder an dieser Konferenz assoziiert sind. Der König legt die Modalitäten für die Verbreitung und Bekanntmachung des Berichts fest.]
[Art. 8 ersetzt durch Art. 15 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]

Art. 9 - […]
[Art. 9 aufgehoben durch Art. 16 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]
KAPITEL IV - Föderaler Rat für Nachhaltige Entwicklung

Art. 10 - Ein Föderaler Rat für Nachhaltige Entwicklung wird geschaffen.


Art. 11 - [§ 1 - Der Rat hat folgende Aufgaben:


- Stellungnahmen zu den Maßnahmen in Bezug auf die föderale und europäische Politik der nachhaltigen Entwicklung abzugeben, die von der Föderalbehörde getroffen oder in Erwägung gezogen werden, insbesondere in Ausführung internationaler Verpflichtungen Belgiens,


- als Diskussionsforum zum Thema der nachhaltigen Entwicklung zu dienen,


- wissenschaftliche Studien in Bereichen vorzuschlagen, die im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung stehen,


- öffentliche und private Einrichtungen und Bürger zur aktiven Mitarbeit zu bewegen, damit diese Ziele erreicht werden.


§ 2 - Der Rat erfüllt die in § 1 erwähnten Aufgaben aus eigener Initiative oder auf Antrag der Minister oder Staatssekretäre, der Abgeordnetenkammer und des Senats.


§ 3 - Er kann föderale öffentliche Dienste und Einrichtungen hinzuziehen, damit diese ihn bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen. Er kann jede Person einladen, deren Mitarbeit für die Untersuchung bestimmter Fragen für zweckmäßig erachtet wird.


§ 4 - Der Rat gibt seine Stellungnahmen binnen drei Monaten nach ihrer Beantragung ab. Im Dringlichkeitsfall kann der Auftraggeber eine kürzere Frist vorschreiben. Diese Frist darf jedoch nicht weniger als zwei Wochen betragen.


§ 5 - Der Rat erstellt jährlich einen Bericht über seine Tätigkeiten. Dieser Bericht wird dem Ministerrat, den Gesetzgebenden Kammern und den Versammlungen und Regierungen der Regionen und Gemeinschaften übermittelt.


§ 6 - Der Minister gibt an, inwiefern die Regierung die Stellungnahme des Rates befolgt hat, und gibt gegebenenfalls die Gründe an, weshalb sie von der Stellungnahme des Rates abgewichen ist.]
[Art. 11 ersetzt durch Art. 17 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]

Art. 12 - [§ 1 - Der Rat setzt sich zusammen aus:


- einem Ehrenpräsidenten,


- einem Präsidenten,


- drei Vizepräsidenten,


- Vertretern der Zivilgesellschaft, deren Anzahl und Verteilung vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass festgelegt werden, wobei auf eine gleichmäßige Vertretung der Akteure der Wirtschaft und der Vereinigungen für Umweltschutz und für Entwicklungszusammenarbeit geachtet wird, so wie dies seit der 1992 in Rio abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen festgelegt ist,

[- sechs Vertretern der wissenschaftlichen Kreise, die dem König nach Bewerberaufruf und -auswahl für ein erneuerbares Mandat von fünf Jahren zur Ernennung vorgeschlagen werden,]

- einem Vertreter jedes Ministers oder Staatssekretärs.


- Jede Regional- und Gemeinschaftsregierung wird gebeten, einen Vertreter zu bestimmen.


§ 2 - Die in § 1 erster bis vierter Gedankenstrich erwähnten Mitglieder werden vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass für einen erneuerbaren Zeitraum von [fünf Jahren] ernannt.


§ 3 - Die in § 1 erster bis vierter Gedankenstrich erwähnten Mitglieder bestimmen ein Ersatzmitglied. Wenn ein Mitglied verhindert ist, nimmt sein Ersatzmitglied an den Versammlungen des Rates teil.


§ 4 - Die in § 1 erster, [fünfter, sechster und siebter] Gedankenstrich erwähnten Mitglieder haben beratende Stimme.


§ 5 - Das Präsidium setzt sich aus den in § 1 erster bis dritter Gedankenstrich erwähnten Mitgliedern zusammen.]

[§ 6 - Der Bewerbungsaufruf und die Bewerberauswahl, die in § 1 fünfter Gedankenstrich erwähnt sind, werden von dem in § 5 erwähnten Präsidium des Rates und unter seiner Autorität organisiert, und zwar frühestens sechs Monate vor Ablauf des Mandats der sechs Vertreter der wissenschaftlichen Kreise. Der Bewerberaufruf wird im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht. Die Auswahl ergibt sich aus einem Vorschlag für eine Rangfolge der Bewerber. Die vorgeschlagene Rangfolge wird dem Minister übermittelt. Der Minister legt die Rangfolge fest, übermittelt sie dem Präsidium des Rates und schlägt dem König die sechs ersten erfolgreichen Bewerber zur Ernennung vor.


§ 7 - Wenn das Mandat eines in § 1 vierter Gedankenstrich erwähnten Mitglieds vor Ablauf der Mandatszeit vakant wird, wird das in § 3 erwähnte Ersatzmitglied Mitglied des Rates für die verbleibende Dauer des Mandats. Diese Nachfolge wird im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht. Das neue Mitglied bestimmt seinerseits ein Ersatzmitglied.


Wenn das Mandat eines in § 1 fünfter Gedankenstrich erwähnten Mitglieds vor Ablauf der Mandatszeit vakant wird, kooptiert der Rat den nächsten verfügbaren Bewerber in der Rangfolge als Mitglied des Rates für die verbleibende Dauer des Mandats. Diese Kooption wird im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.]

[Art. 12 ersetzt durch Art. 18 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010); § 1 einziger Absatz neuer fünfter Gedankenstrich eingefügt durch Art. 2 Nr. 1 des G. vom 12. November 2012 (B.S. vom 29. November 2012); § 2 abgeändert durch Art. 2 Nr. 3 des G. vom 12. November 2012 (B.S. vom 29. November 2012); § 4 abgeändert durch Art. 2 Nr. 4 des G. vom 12. November 2012 (B.S. vom 29. November 2012); §§ 6 und 7 eingefügt durch Art. 2 Nr. 5 des G. vom 12. November 2012 (B.S. vom 29. November 2012)]

Art. 13 - Der Rat legt seine Geschäftsordnung fest. In dieser Geschäftsordnung müssen unter anderem Bestimmungen vorgesehen werden in Bezug auf:


1. die Organe, durch die der Rat seine Aufgaben gewährleistet,


2. die Modalitäten der Einberufung und Beratung,


3. die Veröffentlichung der Akte,


4. die Häufigkeit der Versammlungen.


[Der König legt diese Geschäftsordnung durch einen im Ministerrat beratenen Erlass fest.]
[Art. 13 Abs. 2 ersetzt durch Art. 19 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]

Art. 14 - [Der Rat verfügt über ein ständiges Sekretariat, das aus Personal mit administrativer Ausbildung und Personal mit wissenschaftlicher Ausbildung zusammengesetzt ist. Das Sekretariat untersteht dem Präsidium. Das Personal des Sekretariats wird vom Präsidium angeworben.


Darüber hinaus kann die Regierung dem Rat mit dessen Einverständnis Staatspersonal, ob statutarisch oder unter Vertrag, zur Verfügung stellen, um das Sekretariat des Rates zu verstärken und die Zusammenarbeit zwischen dem Rat und den föderalen öffentlichen Diensten zu fördern.]

[Art. 14 ersetzt durch Art. 85 des G. vom 30. Dezember 2001 (B.S. vom 31. Dezember 2001)]

Art. 15 - [Der Rat verfügt über eine Dotation zu Lasten des föderalen Haushaltsplans, die auf die Haushaltsmittel des FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt angerechnet wird.]
[Art. 15 ersetzt durch Art. 20 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]
KAPITEL V - Interministerielle Kommission für Nachhaltige Entwicklung

Art. 16 - [§ 1 - Unter der Verantwortung des Ministers wird eine Interministerielle Kommission für Nachhaltige Entwicklung eingesetzt, die zusammengesetzt ist aus einem Vertreter jedes föderalen öffentlichen Dienstes, jedes föderalen öffentlichen Programmierungsdienstes und des Ministeriums der Landesverteidigung. Jede Regional- und Gemeinschaftsregierung wird vom Minister gebeten, ebenfalls ein Mitglied der Kommission zu bestimmen. Das Föderale Planbüro wird durch einen Beobachter vertreten.


Die Mitglieder der Kommission und ihre Ersatzmitglieder werden vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass für ein Mandat von fünf Jahren ernannt.


§ 2 - Die Mitglieder sind verpflichtet, achtzehn Monate vor Ende der Laufzeit des Plans einen Bericht über die Politik der nachhaltigen Entwicklung und über die Ausführung des Plans in den föderalen Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen, die sie vertreten, zu erstellen. In diesem Bericht geben sie zudem an, auf welche Weise der Plan während der restlichen Laufzeit ausgeführt werden soll.


§ 3 - Der leitende Beamte des Dienstes ist von Rechts wegen Präsident der Kommission.


§ 4 - Die Sekretariatsgeschäfte der Kommission werden vom Dienst wahrgenommen. Auf Vorschlag des Ministers bestimmt der König zwei Sekretäre unter den Personalmitgliedern des Dienstes für ein Mandat von fünf Jahren. Die Sekretäre dürfen nicht derselben Sprachrolle angehören.


§ 5 - Zu Beginn jedes Kalenderjahres stellt die Kommission ihr Präsidium zusammen, das neben dem Präsidenten und den Sekretären aus höchstens zwei Vizepräsidenten besteht, wobei jeder einer anderen Sprachrolle angehört.]
[Art. 16 ersetzt durch Art. 21 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]

Art. 17 - [§ 1 - Unbeschadet der anderen im vorliegenden Gesetz erwähnten Aufgaben ist die Kommission beauftragt:


1. dem Dienst Anhaltspunkte und dem Föderalen Planbüro Themen in ihren in vorliegendem Gesetz erwähnten Aufgaben vorzuschlagen und über ihre reibungslose Ausführung zu wachen,


2. den Bericht der in Artikel 16 erwähnten Mitglieder zu koordinieren,


3. den in Artikel 4 § 1 erwähnten Vorentwurf des Plans oder den in Artikel 6/1 Absatz 2 erwähnten Planentwurf vorzubereiten,


4. einen Vorschlag hinsichtlich der Modalitäten für die Befragung der Bevölkerung zu dem in Artikel 4 § 2 erwähnten Vorentwurf zu machen.


§ 2 - Die Kommission wird bei der Ausführung ihrer Aufgaben vom Dienst unterstützt.


§ 3 - Die Kommission legt ihre Geschäftsordnung fest.


§ 4 - Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die allgemeinen Regeln für die Zusammenarbeit zwischen der Kommission, dem Dienst, dem Föderalen Planbüro, den föderalen öffentlichen Diensten und den föderalen öffentlichen Programmierungsdiensten und den öffentlichen Einrichtungen festlegen.


§ 5 - Der König kann der Kommission durch einen im Ministerrat beratenen Erlass jede andere Aufgabe in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung anvertrauen.]
[Art. 17 ersetzt durch Art. 22 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]

Art. 18 - […]
[Art. 18 aufgehoben durch Art. 23 des G. vom 30. Juli 2010 (I) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]

Art. 19 - Die Kommission erstellt jährlich vor dem 31. März einen Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Jahres.


Dieser Bericht wird allen Mitgliedern der Föderalregierung, den Gesetzgebenden Kammern und dem Rat übermittelt.
[KAPITEL V/1 - Nachhaltigkeitsprüfung
[Kapitel V/1 mit den Artikeln 19/1 bis 19/3 eingefügt durch Art. 3 des G. vom 30. Juli 2010 (II) (B.S. vom 14. Oktober 2010)]

Art. 19/1 - [Die Nachhaltigkeitsprüfung wird durch Titel 2 Kapitel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2013 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Sachen administrative Vereinfachung und seine Ausführungserlasse organisiert.]
[Art. 19/1 ersetzt durch Art. 9 des G. vom 15. Dezember 2013 (B.S. vom 31. Dezember 2013)]


Art. 19/2 - 19/3 - […]]
[Art. 19/2 und 19/3 aufgehoben durch Art. 9 des G. vom 15. Dezember 2013 (B.S. vom 31. Dezember 2013)]

[Kapitel V/2 - Zuschüsse zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung
[Kapitel V/2 mit Art. 19/4 eingefügt durch Art. 136 des G. vom 17. Juni 2013 (B.S. vom 28. Juni 2013)]


Art. 19/4 - § 1 - Der König kann unter den von Ihm festgelegten Bedingungen auf Vorschlag des Ministers einer oder mehreren Organisationen, die ein Projekt zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung in Belgien auf die Beine stellen, einen Zuschuss gewähren. Dieses Projekt muss in die Zuständigkeit des Föderalstaats fallen. Der gewährte Zuschuss kann nur mit diesem Projekt verbundene Kosten für höchstens 50 Prozent der tatsächlichen Gesamtkosten des Projekts decken.


Für die Gewährung eines Zuschusses kommen nur Projekte in Frage:


1. die die nachhaltige Entwicklung in Belgien fördern,


2. die klar identifizierbar sind,


3. die klare Zielsetzungen enthalten,


4. für die spezifische Mittel zugewiesen werden,


5. die zeitlich begrenzt sind.


§ 2 - Der König kann unter den von Ihm festgelegten Bedingungen auf Vorschlag des Ministers einen Zuschuss für die Arbeit der Dach- beziehungsweise Netzwerkorganisationen gewähren, die die nachhaltige Entwicklung in Belgien fördern und die auf dieser Ebene als Forum fungieren. Der gewährte Zuschuss kann nur mit der im Jahresprogramm vorgesehenen Arbeit verbundene Kosten für höchstens 75 Prozent der tatsächlichen Gesamtkosten decken.


Das im vorhergehenden Absatz erwähnte Jahresprogramm wird von der Dach- beziehungsweise Netzwerkorganisation erstellt und vom Minister gebilligt.


Nach Veröffentlichung eines Aufrufs im Belgischen Staatsblatt und auf der Website des Dienstes und auf der Grundlage einer vom Minister festgelegten Rangfolge der Bewerber erkennt der König höchstens eine Dach- beziehungsweise Netzwerkorganisation pro Gemeinschaft an. Vor Gewährung des Zuschusses wird sie für einen vom König festgelegten Zeitraum anerkannt. Dieser Zeitraum beträgt höchstens fünf Jahre.


Um anerkannt zu werden, muss eine sich bewerbende Dach- beziehungsweise Netzwerkorganisation folgende Bedingungen erfüllen:


- die Interessen ihrer Mitglieder bündeln.


- Ihre Mitglieder sind selbst Organisationen, die gesellschaftliche Interessen vertreten,


- ihre Mitglieder bei der Föderalbehörde mit einem gemeinsamen Standpunkt vertreten,


- die nachhaltige Entwicklung als Hauptziel in ihren Tätigkeiten anstreben.


§ 3 - Der König kann unter den von Ihm festgelegten Bedingungen auf Vorschlag des Ministers internationalen Organisationen beziehungsweise Netzwerken einen Zuschuss für Projekte zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung auf weltweiter Ebene oder innerhalb der Europäischen Union gewähren. Der gewährte Zuschuss kann nur mit dem Projekt verbundene Kosten für höchstens 25 Prozent der tatsächlichen Gesamtkosten des Projekts decken.


Für die Gewährung eines Zuschusses kommen nur Projekte in Frage:


1. die die nachhaltige Entwicklung auf weltweiter Ebene oder innerhalb der Europäischen Union fördern,


2. die klar identifizierbar sind,


3. die klare Zielsetzungen enthalten,


4. für die spezifische Mittel zugewiesen werden.]
KAPITEL VI - Abänderung des Gesetzes vom 21. Dezember 1994

zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen

Art. 20 - In Artikel 127 des Gesetzes vom 21. Dezember 1994 zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen wird ein § 4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:


"§ 4 - Das Föderale Planbüro ist beauftragt, sich an der Koordinierung und Ausführung der verschiedenen Aspekte der föderalen Politik der nachhaltigen Entwicklung zu beteiligen, so wie diese im Gesetz vom 5. Mai 1997 über die Koordinierung der föderalen Politik der nachhaltigen Entwicklung bestimmt ist."

Art. 21 - Der Königliche Erlass vom 12. Oktober 1993 zur Schaffung eines Nationalen Rates für Nachhaltige Entwicklung wird aufgehoben.
